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Kennzahlen
in Mio. EUR 2019

+/- 
Vorjahr 2018 2017 2016 1 2015

Ergebnis

Gebuchte Bruttoprämie 22.597,6 +17,8 % 19.176,4 17.790,5 16.353,6 17.068,7

Verdiente Nettoprämie 19.729,7 +14,1 % 17.289,1 15.631,7 14.410,3 14.593,0

Versicherungstechnisches Ergebnis 2 -9,7 -106,2 % 156,9 -253,6 448,1 488,9

Kapitalanlageergebnis 1.757,1 +14,8 % 1.530,0 1.773,9 1.550,4 1.665,1

Operatives Ergebnis (EBIT) 1.853,2 +16,1 % 1.596,6 1.364,4 1.689,3 1.755,2

Konzernergebnis 1.284,2 +21,2 % 1.059,5 958,6 1.171,2 1.150,7

Bilanz

Haftendes Kapital 13.588,9 +23,1 % 11.035,1 10.778,5 11.231,4 10.267,3

Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE 10.528,0 +20,0 % 8.776,8 8.528,5 8.997,2 8.068,3

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 826,5 +8,0 % 765,2 758,1 743,3 709,1

Hybridkapital 2.234,4 +49,6 % 1.493,1 1.492,0 1.490,8 1.489,9

Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) 47.629,4 +12,9 % 42.197,3 40.057,5 41.793,5 39.346,9

Bilanzsumme 71.356,4 +10,6 % 64.508,6 61.196,8 63.594,5 63.214,9

Aktie

Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR 10,65 +21,2 % 8,79 7,95 9,71 9,54

Buchwert je Aktie in EUR 87,30 +20,0 % 72,78 70,72 74,61 66,90

Dividende 663,3 +4,8 % 633,1 603,0 603,0 572,8

Dividende je Aktie in EUR 4,00 + 1,50 3, 4 +4,8 % 3,75 + 1,50 4 3,50 + 1,50 4 3,50 + 1,50 4 3,25 + 1,50 3

Aktienkurs zum Jahresende in EUR 172,30 +46,4 % 117,70 104,90 102,80 105,65

Marktkapitalisierung zum Jahresende 20.778,9 +46,4 % 14.194,3 12.650,6 12.397,4 12.741,1

Kennzahlen

Kombinierte Schaden- / Kostenquote 
der Schaden-Rückversicherung 2 98,2 % 96,5 % 99,8 % 93,7 % 94,4 %

Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie 
der Schaden-Rückversicherung 5 7,5 % 7,9 % 12,3 % 7,8 % 7,1 %

Selbstbehalt 90,0 % 90,7 % 90,5 % 89,3 % 87,0 %

Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen) 3,5 % 3,2 % 3,8 % 3,0 % 3,4 %

EBIT-Marge 6 9,4 % 9,2 % 8,7 % 11,7 % 12,0 %

Eigenkapitalrendite 13,3 % 12,2 % 10,9 % 13,7 % 14,7 %

1 Angepasst gemäß IAS 8
2 Einschließlich Depotzinsen
3 Dividendenvorschlag
4 Dividende von 4,00 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2019,  
 Dividende von 3,75 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2018,
 Dividende von 3,50 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2017,  
 Dividende von 3,50 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2016
 sowie 3,25 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2015
5 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen  
 sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent  
 der verdienten Nettoprämie
6  Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie
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Einladung zur  
Hauptversammlung 2020

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

hiermit laden wir Sie herzlich ein zur ordentlichen Hauptver-
sammlung der Hannover Rück SE, Hannover,

am Mittwoch, den 6. Mai 2020
um 11:00 Uhr (MESZ),

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten stattfindet.

Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre live im 
Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktio-
näre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch 
Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im  
Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft,  
Karl-Wiechert-Allee 50, 30625 Hannover.

Tagesordnung und Vorschläge  
zur Beschlussfassung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses  
und des gebilligten Konzernabschlusses 
nebst zusammengefasstem Lagebericht für 
die Hannover Rück SE und den Konzern  
für das Geschäftsjahr 2019 und Bericht des  
Aufsichtsrates  

  Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahres abschluss und den Konzernabschluss gebilligt; 
damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die Haupt-
versammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1  
deshalb keinen Beschluss zu fassen.
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2.  Beschlussfassung über die Verwendung 
 des Bilanzgewinns  

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz gewinn 
des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von € 1.377.000.000,00 
wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 4,00 EUR 
Dividende je dividenden-
berechtigter Stückaktie  482.388.536,00 EUR 

Ausschüttung von 1,50 EUR 
Sonderdividende je 
dividenden berechtigter 
Stückaktie  180.895.701,00 EUR

Gewinnvortrag auf neue 
Rechnung  713.715.763,00 EUR

Bilanzgewinn  1.377.000.000,00 EUR

3.  Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Vorstandes für das  
Geschäftsjahr 2019 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im  
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des  
Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4.  Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Aufsichtsrates für das  
Geschäftsjahr 2019 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

 

5.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

5a)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 5. Mai 2025 
eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen 
Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung beste-
henden Grundkapitals im Rahmen der gesetzlichen 
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Bestimmungen zu jedem zulässigen Zweck nach Maß-
gabe der folgenden Vorgaben zu erwerben. Dabei darf der 
Bestand der auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr zuzu-
rechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapi-
tals der Gesellschaft übersteigen. Die zeitliche Befristung 
gilt nur für den Erwerb, nicht für das Halten der Aktien. 
 
Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstandes mit Zu- 
stimmung des Aufsichtsrates 

 
 • über die Börse, 
 • mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
  öffentlichen Kaufangebots oder 
 • mittels einer an alle Aktionäre gerichteten 
  öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
  von Verkaufsangeboten. 

(1)  Soweit der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf 
der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den durch die Eröffnungs-
auktion im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) 
ermittelten Börsenkurs an dem Tag des Abschlusses des 
Verpflichtungsgeschäftes zum Erwerb um nicht mehr 
als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % 
unterschreiten.

(2)  Soweit der Erwerb aufgrund eines öffentlichen Kaufan-
gebots erfolgt, darf der von der Gesellschaft angebotene 
und gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) den arithmetischen Mittelwert der Aktienkurse 
(Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gattung der 
Gesellschaft im XETRA-Handel oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapier-
börse) an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem 
Tag der Veröffentlichung des Angebotes um nicht mehr 
als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % 
unterschreiten. 

(3)  Soweit der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre gerich-
teten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten erfolgt, darf der von der Gesellschaft 
gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) den arithmetischen Mittelwert der Aktien-
kurse (Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gat-
tung der Gesellschaft im XETRA-Handel oder einem 
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vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse) an den letzten fünf Börsenhandelsta-
gen vor dem Tag der Annahme der Verkaufsofferten um 
nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr 
als 20 % unterschreiten.

  Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen 
Kaufangebots oder einer öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Kurs-
abweichungen vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufs-
preis oder den Grenzwerten einer etwaigen Kauf- bzw.  
Verkaufspreisspanne, so können das Angebot bzw.  
die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten  
angepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich der 
maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs 
am letzten Börsenhandelstag vor der endgültigen  
Entscheidung des Vorstandes über die Anpassung;  
die 10 %-Grenze für das Überschreiten und die  
20 %-Grenze für das Unterschreiten sind auf diesen 
Betrag anzuwenden. 

  Das Volumen eines öffentlichen Kaufangebotes bzw. 
einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten kann begrenzt werden. Sofern ein 
öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten über-
zeichnet ist, kann der Erwerb nach dem Verhältnis 
der Beteiligungen der andienenden Aktionäre zuein-
ander (Beteiligungsquoten) oder nach dem Verhältnis 
der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen.  
Eine bevorrechtigte Berücksichtigung geringer Stück-
zahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär 
kann vorgesehen werden. Darüber hinaus kann zur Ver-
meidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kaufmän-
nisch gerundet werden. Ein etwaiges weiter gehendes 
Andienungsrecht ist ausgeschlossen. Das Kaufangebot 
bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangebo-
ten können weitere Bedingungen vorsehen. Die näheren 
Einzelheiten bestimmt der Vorstand.

5b)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser 
Ermächtigung oder früherer Ermächtigungen erworbe-
nen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, 
insbesondere zu folgenden:
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(1)  Die Aktien können ohne weiteren Hauptversammlungs-
beschluss eingezogen werden. Der Vorstand kann 
bestimmen, dass die Einziehung nicht zu einer Herabset-
zung des Grundkapitals führt, sondern sich der Anteil der 
übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. Der Vorstand ist 
in diesem Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien 
in der Satzung ermächtigt.

(2)  Die Aktien können über die Börse oder durch ein öffentli-
ches Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Betei-
ligungsquote veräußert werden. 

(3)  Die Aktien können in anderer Weise als über die Börse 
oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre ver-
äußert werden, sofern die Veräußerung gegen Barzah-
lung und zu einem Preis erfolgt, der den Börsenpreis von 
Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.  

(4)  Die Aktien können gegen Sachleistung, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
im Rahmen des Erwerbes von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft, angeboten und über-
tragen werden. Anbieten und übertragen in diesem Sinne 
umfasst auch die Einräumung und Bedienung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten. 

(5)  Die Aktien können zur Bedienung von Erwerbsrechten  
oder Erwerbspflichten auf Aktien der Gesellschaft aus oder 
im Zusammenhang mit von der Gesellschaft unmittelbar 
oder durch eine ihr nachgeordnete Konzerngesellschaft 
begebenen (i) Wandel- oder Optionsanleihen, (ii) Gewinn-
schuldverschreibungen mit Wandlungs- und Optionsrech-
ten oder Wandlungspflichten und/oder (iii) Genussrechten 
mit Wandlungs- und Optionsrechten oder Wandlungs-
pflichten verwendet werden. 

(6)  Die Aktien können an Personen, die in einem Arbeits-
verhältnis zu der Gesellschaft oder einer ihrer Konzern-
gesellschaften im Sinne des § 18 Aktiengesetz („AktG“) 
stehen oder standen, im Rahmen von Mitarbeiterbetei-
ligungsprogrammen zum Erwerb angeboten oder über-
tragen werden.
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5c)  Die vorstehenden Ermächtigungen zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien können ganz oder teilweise, 
einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam durch 
die Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unternehmen 
oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte im Sinne 
von § 71d AktG ausgeübt werden.

5d)  In den Fällen des Buchstaben b) (3), (4), (5) und (6) ist 
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Beim 
öffentlichen Angebot an alle Aktionäre nach Buchstabe 
b) (2) gilt dies, soweit es zur Vermeidung von Spitzen-
beträgen notwendig ist. Im Fall des Buchstaben b) (3) 
ist die Ermächtigung beschränkt auf die Veräußerung 
von Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger Betrag von 
höchstens 10 % des derzeitigen Grundkapitals oder – 
falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapi-
tals entfällt. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals 
ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grund 
einer entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (in Verbindung 
mit Artikel 9 Abs. 1 Buchstabe c) ii) der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 („SE-Verordnung“)) ausgegeben bezie-
hungsweise veräußert wurden. 

6.  Beschlussfassung über die Ermächtigung  
zum Einsatz von Derivaten im Rahmen  
des Erwerbes eigener Aktien

  In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 5 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG  
soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien 
auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben. Dadurch 
soll das Volumen an Aktien, das insgesamt erworben wer-
den darf, nicht erhöht werden; es werden lediglich wei-
tere Handlungsalternativen zum Erwerb eigener Aktien 
eröffnet. Diese Ermächtigung soll die Gesellschaft in kei-
ner Weise beschränken, Derivate einzusetzen, soweit 
dies gesetzlich ohne eine Ermächti gung der Hauptver-
sammlung zulässig ist.
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 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

6a)  Der Erwerb eigener Aktien gemäß Tagesordnungs-
punkt 5 dieser Hauptversammlung darf auch unter 
Einsatz von Verkaufsoptionen (Put-Optionen) bzw. 
Kaufoptionen (Call-Optionen), Termingeschäften oder 
sonstigen Eigenkapitalderivaten oder einer Kombination  
dieser Instrumente (alles im Folgenden: „Derivate“) 
erfolgen. 

6b)  Der Einsatz von Derivaten erfolgt nach Wahl des Vorstan-
des mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Ausnutzung 
einer oder mehrerer der folgenden Möglichkeiten:

(1)  Die Begebung oder der Erwerb der Derivate können 
über die Derivatebörse EUREX oder ein vergleichbares  
Nachfolgesystem vorgenommen werden. In diesem Fall 
hat die Gesellschaft die Aktionäre vor der geplanten Bege-
bung bzw. vor dem geplanten Erwerb der Derivate durch 
Bekanntmachung in den Gesellschaftsblättern zu infor-
mieren. Die Derivate können auch bei zeitgleicher Bege-
bung oder zeitgleichem Erwerb für unterschiedliche Ver-
fallstermine unterschiedliche Ausübungspreise vorsehen.

(2)  Die Begebung oder der Erwerb der Derivate können mit 
einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des 
Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen (nachfolgend 
jeweils: „Finanzinstitut“) oder mit einer oder mehreren 
anderen geeigneten und im Derivategeschäft erfahrenen 
Vertragspartei(en) mit der Maßgabe abgeschlossen wer-
den, dass dieses Finanzinstitut bzw. diese Vertragspartei 
auf Grundlage der Derivate nur Aktien liefert, die zuvor 
unter Wahrung des Gleich behandlungsgrundsatzes erwor-
ben wurden, insbesondere durch Erwerb über die Börse.

(3)  Die Begebung oder der Erwerb der Derivate können allen 
Aktionären öffentlich angeboten werden oder mit einem 
Finanzinstitut mit der Maßgabe abgeschlossen werden, 
dass dieses die entsprechenden Derivate allen Aktionä-
ren zum Bezug anbietet. Das Volumen eines öffentlichen 
Angebots kann begrenzt werden. Sofern ein öffentliches 
Angebot überzeichnet ist, kann die Begebung oder der 
Erwerb nach dem Verhältnis der Beteiligungen der zeich-
nenden Aktionäre zueinander (Beteiligungsquoten) oder 
nach dem Verhältnis der Zeichnungen (Zeichnungsquo-
ten) erfolgen. Eine bevorrechtigte Berücksichtigung 
geringer Stückzahlen (Derivate in Bezug auf bis zu  
100 Aktien je Aktionär) kann vorgesehen werden. 
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Darüber hinaus kann zur Vermeidung rechnerischer 
Bruchteile kaufmännisch gerundet werden. Das Kauf-
angebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Die nähe-
ren Einzelheiten bestimmt der Vorstand.

  Die Laufzeit der Derivate darf jeweils höchstens 18 Monate 
betragen und muss so gewählt werden, dass der Aktiener-
werb in Ausübung der Optionen spätestens am 5. Mai 2025 
erfolgt. Der Erwerb unter Einsatz von Derivaten ist auf 
Aktien in einem Umfang von höchstens 5 % des der-
zeitigen Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals beschränkt.

6c)  Die von der Gesellschaft für den Erwerb von Derivaten 
 gezahlte bzw. für die Begebung von Derivaten verein-
nahmte Prämie darf von dem nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der jeweiligen Derivate nicht wesentlich 
abweichen. Der bei Ausübung der Optionen zu zahlende 
Kaufpreis je Aktie darf den am Tag des Abschlusses des 
Derivatgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermittelten 
Kurs für Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse) um nicht mehr als 10 % überschrei-
ten und nicht mehr als 20 % unterschreiten (jeweils ohne 
Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der 
erhaltenen oder gezahlten Optionsprämie).

6d)  Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten nach 
Buchstabe b) (1) und/oder (2) erworben, ist ein Recht der 
Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft 
abzuschließen, in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG (in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 1 Buch-
stabe c) ii) der SE-Verordnung) ausgeschlossen. Ein Recht 
der Aktionäre auf Abschluss von Derivatgeschäften ist auch 
insoweit ausgeschlossen, als im Fall des Buchstaben b) (3) 
eine bevorrechtigte Berücksichtigung geringer Stückzah-
len stattfindet. Aktionäre haben ein Recht auf Andienung 
ihrer Aktien gegenüber der Gesellschaft nur, soweit die 
Gesellschaft ihnen gegenüber aus den Derivatgeschäften 
zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges wei-
tergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen.

6e)  Für die Verwendung eigener Aktien, die aufgrund  dieser 
Ermächtigung unter Einsatz von Derivaten erworben 
werden, finden die Regelungen in Tagesordnungspunkt 
5 Buchstaben b), c) und d) Anwendung.
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Bericht des Vorstandes  
an die Hauptversammlung

Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung 
zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 nach  § 71 
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG (in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 1 
Buchstabe c) ii) der SE-Verordnung)

Unter den Tagesordnungspunkten 5 und 6 wird der Haupt-
versammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft für einen Zeit-
raum von fünf Jahren bis zum 5. Mai 2025 zu ermächtigen, 
eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grund-
kapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeit-
punkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grund-
kapitals zu erwerben. Die Gesellschaft hatte zuletzt in der 
Hauptversammlung am 6. Mai 2015 einen Ermächtigungs-
beschluss zum Erwerb eigener Aktien gefasst. Dessen Gültig-
keitsdauer ist am 5. Mai 2020 abgelaufen. Der Vorstand und 
der Aufsichtsrat bitten die Aktionäre der Gesellschaft unter 
den Tagesordnungspunkten 5 und 6, eine erneute Ermäch-
tigung zu beschließen.

Möglichkeiten des Erwerbes eigener Aktien

Tagesordnungspunkt 5 sieht vor, dass die Gesellschaft neben 
dem Erwerb über die Börse die Möglichkeit erhalten soll, 
eigene Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebotes oder mittels einer an alle Aktio-
näre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten zu erwerben. Hierdurch wird die Flexi-
bilität der Gesellschaft erhöht. Zudem kann in diesen Fällen 
jeder verkaufswillige Aktionär selbst entscheiden, wie viele 
Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem 
Preis er diese der Gesellschaft anbieten möchte.

Im Falle einer Überzeichnung eines solchen öffentlichen 
Angebotes bzw. einer solchen öffentlichen Aufforderung 
soll die Gesellschaft dem Gebot der Gleichbehandlung der 
Aktionäre dadurch Rechnung tragen, dass eine Repartie-
rung entweder nach der Beteiligungsquote der andienenden 
Aktionäre oder nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien 
(Andienungsquote) erfolgt. Um Restbestände zu vermeiden, 
aber auch um eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktio-
nären zu verhindern, soll der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates vorsehen können, dass kleine Offerten bis zu 



13

maximal 100 Stück Aktien bevorrechtigt angenommen wer-
den. Ferner darf zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile 
nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet werden. Diese 
Vereinfachung des Verfahrens rechtfertigt einen Ausschluss 
eines etwaigen weiter gehenden Andienungsrechts und ist 
für die Aktionäre angemessen.

Tagesordnungspunkt 6 sieht darüber hinaus vor, dass der 
Erwerb eigener Aktien auch unter Einsatz von Verkaufsop-
tionen (Put-Optionen) bzw. Kaufoptionen (Call-Optionen), Ter-
mingeschäften oder sonstigen Eigenkapitalderivaten oder 
einer Kombination dieser Instrumente erfolgen darf. Diese 
zusätzliche Handlungsalternative bietet der Gesellschaft grö-
ßere Flexibilität bei der Strukturierung des Erwerbes. Zum 
Beispiel kann sich die Gesellschaft durch den Erwerb von 
Call-Optionen (deren Einsatz gegen Zahlung einer Options-
prämie erfolgt) gegen steigende Aktienkurse absichern und 
muss nur so viele Aktien erwerben, wie sie zu dem verein-
barten späteren Ausübungszeitpunkt tatsächlich benötigt. 
Dies kann im Interesse eines liquiditätsschonenden Erwerbes 
eigener Aktien sinnvoll sein. 

Die Vorgaben für die Ausgestaltung der Derivate und für die 
zur Belieferung geeigneten Aktien stellen dabei sicher, dass 
auch bei dieser Erwerbsform dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung der Aktionäre Rechnung wird. 

So soll die Begebung oder der Erwerb von Derivaten über 
die Derivatebörse EUREX oder ein vergleichbares Nach-
folgesystem möglich sein, wenn die Gesellschaft die Aktio-
näre vor der geplanten Begebung bzw. vor dem geplanten 
Erwerb der Derivate durch Bekanntmachung in den Gesell-
schaftsblättern informiert. Nach der gesetzlichen Wertung  
des § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG trägt eine solche Inan-
spruchnahme einer Börse dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung der Aktionäre Rechnung. Zudem gibt die vor-
herige Bekanntmachung den Aktionären die Gelegenheit, 
korrespondierende Derivate über die betreffende Derivate-
börse zu erwerben oder zu veräußern. Ein etwaiges Recht 
der Aktionäre, Derivatgeschäfte direkt mit der Gesellschaft 
abzuschließen, ist in diesem Fall in entsprechender Anwen-
dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (in Verbindung mit Artikel 
9 Abs. 1 Buchstabe c) ii) der SE-Verordnung) ausgeschlos-
sen. Dieser Ausschluss ist gerechtfertigt, da die Gesellschaft 
aufgrund der hohen Liquidität börsengehandelter Derivate 
in der Lage ist, beim Erwerb über die Börse solche Deri-
vate schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Ein 
Abschluss von Derivatgeschäften direkt mit den Aktionären 
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ist im Vergleich hierzu erheblich zeit- und kostenaufwändi-
ger. Zudem besteht in diesem Fall Unsicherheit, ob ein von 
der Gesellschaft angestrebtes Volumen von Derivaten über-
haupt erreicht werden kann.

Ferner soll es der Gesellschaft möglich sein, Derivate mit 
einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder nach § 53 Abs. 1   
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesen-
gesetzes tätigen Unternehmen oder mit einer oder mehre-
ren anderen geeigneten und im Derivategeschäft erfahrenen 
Vertragspartei(en) abzuschließen. Diese Parteien dürfen der 
Gesellschaft auf Grundlage der Derivate nur Aktien liefern, 
die zuvor unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes erworben wurden, insbesondere durch Erwerb über die 
Börse. Diese Bedingung rechtfertigt den Ausschluss eines 
etwaigen Rechts der Aktionäre auf Abschluss eines Derivate-
kontrakts mit der Gesellschaft in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (in Verbindung mit Artikel 9 
Abs. 1 Buchstabe c) ii) der SE-Verordnung). Dadurch wird 
es der Gesellschaft ermöglicht, Derivategeschäfte kurzfris-
tig zu tätigen und flexibel und zeitnah auf Marktsituationen 
zu reagieren.

Schließlich soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, die 
Begebung oder den Erwerb der Derivate allen Aktionären 
öffentlich anzubieten oder mit einem Finanzinstitut mit der 
Maßgabe abzuschließen, dass dieses die entsprechenden 
Derivate allen Aktionären zum Bezug anbietet. Im Falle einer 
Überzeichnung eines solchen öffentlichen Angebotes soll die 
Gesellschaft dem Gebot der Gleichbehandlung der Aktionäre 
dadurch Rechnung tragen, dass eine Repartierung  entweder 
nach der Beteiligungsquote der andienenden Aktionäre oder 
nach der Andienungsquote erfolgt. Aus denselben Gründen 
wie beim direkten Erwerb von Aktien kann eine bevorrechtigte 
Berücksichtigung geringer Stückzahlen (Derivate in Bezug auf 
bis zu 100 Aktien je Aktionär) vorgesehen werden; zudem soll 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile eine kaufmännische 
Rundung möglich sein.

Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten 
haben die Aktionäre ein Recht auf Andienung ihrer Aktien 
gegenüber der Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft 
ihnen gegenüber aus den Derivatgeschäften zur Abnahme 
der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehendes 
Andienungsrecht ist in entsprechender Anwendung des    
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 1  
Buchstabe c) ii) der SE-Verordnung) ausgeschlossen.  
Dies ist gerechtfertigt, da andernfalls ein planvoller Einsatz 
 von Derivaten für die Gesellschaft nicht möglich wäre und   
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die mit diesem Einsatz für die Gesellschaft und damit für  
ihre Aktionäre verbundenen Vorteile nicht erreichbar wären.

Möglichkeiten der Verwendung eigener Aktien

In Bezug auf die möglichen Verwendungszwecke schlägt 
Tagesordnungspunkt 5 vor, dass der Vorstand ermäch-
tigt werden soll, die aufgrund dieser oder einer früheren 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates zu allen gesetzlich zulässigen  
Zwecken zu verwenden, insbesondere zu folgenden:

Es soll möglich sein, die Aktien ohne weiteren Hauptversamm-
lungsbeschluss einzuziehen. Dabei soll der Vorstand vorsehen 
können, dass die Einziehung nicht zu einer Herabsetzung 
des Grundkapitals führt, sondern sich der Anteil der übri-
gen Anteile am Grundkapital erhöht. Der Vorstand wird von 
diesen Möglichkeiten nur Gebrauch machen, wenn er nach 
sorgfältiger Prüfung der Auffassung ist, dass die Einziehung 
im Interesse der Gesellschaft und somit ihrer Aktionäre liegt.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien daneben auch zur erneu-
ten Kapitalbeschaffung veräußern können. So soll der Vor-
stand ermächtigt werden, die Aktien über die Börse oder 
mittels eines öffentlichen Angebotes allen Aktionären zum 
Erwerb anzubieten. Die Gleichbehandlung der Aktionäre ist 
dadurch gewährleistet, dass Aktien nur nach den bestehen-
den Beteiligungsquoten an die Aktionäre veräußert werden. 
Der Vorstand ist hierbei berechtigt, die technische Durchfüh-
rung durch den Ausschluss des Bezugsrechtes für Spitzen-
beträge zu ermöglichen. Der Wert solcher Spitzenbeträge ist 
für den einzelnen Aktionär in aller Regel gering. Auch der 
mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung 
auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die Gesellschaft wird 
sich bemühen, freie Spitzen im Interesse der Aktionäre best-
möglich zu verwerten. 

Die Ermächtigung sieht des Weiteren vor, die Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechtes in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (in Verbindung mit Artikel 9 
Abs. 1 Buchstabe c) ii) der SE-Verordnung) außerhalb der 
Börse veräußern zu können. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert wer-
den, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.  
Dies trägt dem Schutz der Aktionäre vor wirtschaftlicher 
Verwässerung Rechnung. Der Vorstand wird den Platzie-
rungspreis der Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
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zeitnah vor der Veräußerung festlegen und einen eventuel-
len Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der 
Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst 
niedrig bemessen. Die unter Ausschluss des Bezugsrech-
tes platzierten Aktien dürfen insgesamt 10 % des derzeiti-
gen Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehen-
den Grundkapitals nicht überschreiten. Auf den Betrag von 
10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der 
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit der Ermäch-
tigung auf Grund einer entsprechenden Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechtes in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
(in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 1 Buchstabe c) ii) der 
SE-Verordnung) ausgegeben beziehungsweise veräußert 
wurden. Unabhängig davon, ob entsprechende Ermäch-
tigungen mit der Möglichkeit eines Bezugsrechtsaus-
schlusses einzeln oder kumulativ ausgenutzt werden, soll 
insgesamt die Grenze von 10 % des Grundkapitals nach  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nicht überschritten werden. Die ver-
schiedenen vorgeschlagenen und in der Satzung enthaltenen 
Ermächtigungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sollen dem Vor-
stand in der konkreten Situation die Möglichkeit geben, das 
Finanzierungsinstrument zu wählen, welches im Interesse 
der Gesellschaft und der Aktionäre am besten geeignet ist.

Die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechts-
ausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich auf 
Grund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglich-
keiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen, 
ohne dass es der zeit- und kostenaufwändigen Abwicklung 
eines Bezugsrechtes bedarf. Dadurch lässt sich die zügige 
Kapitalbeschaffung für die Gesellschaft optimieren, zumal die 
schnellere Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem 
größeren Mittelzufluss führt. Daher liegt diese Form der Ver-
wendung eigener Aktien auch im Interesse der Aktionäre. Die 
Aktionäre können ihre Beteiligungsquote über Börsenkäufe 
aufrechterhalten.

Weiterhin ist vorgesehen, dass der Vorstand eigene Aktien 
gegen Sachleistung anbieten und übertragen darf. Dies gilt 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder im Rahmen des Erwerbes von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen 
gegen die Gesellschaft. Hierdurch wird dem Vorstand der 
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notwendige Handlungsspielraum eingeräumt, um sich bie-
tende Gelegenheiten zum Erwerb von anderen Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unterneh-
men sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen aber auch 
zum Erwerb anderer Sachwerte, wie beispielsweise Rechte 
oder Forderungen, schnell, flexibel und liquiditätsschonend 
zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition und der Stär-
kung ihrer Ertragskraft ausnutzen zu können. In solchen Fäl-
len bestehen die Verkäufer häufig darauf, eine Gegenleistung 
in anderer Form als Geld oder nur Geld zu erhalten. Dann 
kann es eine interessante Alternative darstellen, anstelle oder 
neben der Barleistung Aktien anzubieten. Diese Möglichkeit 
schafft zusätzliche Flexibilität und erhöht die Chancen der 
Gesellschaft bei Akquisitionen. Sowohl die Ermächtigung zur 
Ausgabe gegen Sacheinlagen als auch ein diesbezüglicher 
Bezugsrechtsausschluss sollen jedoch nur dann ausgenutzt 
werden, wenn der Erwerb des betreffenden Gegenstandes 
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt und ein 
anderweitiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich 
oder tatsächlich nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingun-
gen in Betracht kommt. In diesen Fällen wird die Gesellschaft 
stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb der 
Sache zur Verfügung steht, der in seinen Auswirkungen weni-
ger stark in die Stellung der Aktionäre eingreift. Dem Inter-
esse der Aktionäre wird weiter dadurch Rechnung getragen, 
dass der Vorstand sorgfältig prüfen wird, ob der Wert der 
Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 
der Aktien steht.

Die Ermächtigung sieht auch vor, dass eigene Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechtes für die Bedienung von 
Erwerbsrechten und Erwerbspflichten auf Aktien der Gesell-
schaft von durch die Gesellschaft oder eine ihrer Konzern-
gesellschaften begebenen Wandel- oder Optionsanleihen, 
Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Opti-
onsrechten oder Wandlungspflichten und/oder Genuss-
rechten mit Wandlungs- und Optionsrechten oder Wand-
lungspflichten genutzt werden. Der Rückerwerb kann 
zweckmäßig sein, um die Verpflichtungen aus den Schuld-
verschreibungen mit eigenen Aktien erfüllen zu können. 
Zu beachten ist hierbei, dass die Schuldverschreibungen   
selbst nur – vorbehaltlich anderweitiger Beschlussfassung  
durch die Hauptversammlung – unter Beachtung des 
Bezugsrechts der Aktionäre begeben werden dürfen.  
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist somit entweder mittel-
bar gewahrt oder aufgrund einer entsprechenden separat 
beschlossenen Ermächtigung ausgeschlossen. 
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Schließlich soll es möglich sein, die Aktien im Rahmen von 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen Personen anzubieten 
oder zu übertragen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der 
Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften stehen 
oder standen. Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit 
mehrfach Mitarbeiterbeteiligungsprogramme angeboten. 
Dabei kann die Nutzung eigener Aktien statt einer Kapital-
erhöhung wirtschaftlich sinnvoll sein. Der hierbei notwendige 
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre ist durch die 
Vorteile gerechtfertigt, die ein Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramm für die Gesellschaft und damit auch für ihre Aktionäre 
bietet. Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter wird von Vor-
stand und Aufsichtsrat als wichtiges Instrument zur langfris-
tigen Bindung von Mitarbeitern an das Unternehmen ange-
sehen und ist deshalb für die Gesellschaft von besonderem 
Interesse. Zudem wird die Gewährung von Mitarbeiteraktien 
als Vergütungsform durch Freibeträge steuerlich begünstigt. 
Neben dem Erwerb eigener Aktien auf Grundlage der gesetz-
lichen Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG, die bisher 
jeweils als Rechtsgrundlage für die Mitarbeiterbeteiligungs-
programme diente und auch weiterhin in erster Linie dienen 
soll, bietet der Erwerb auf Grundlage eines Hauptversamm-
lungsbeschlusses nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gegebenenfalls 
ein höheres Maß an Flexibilität. Insbesondere müsste die 
Ausgabe an Mitarbeiter nicht zwingend binnen eines Jahres 
nach Erwerb erfolgen, wie § 71 Abs. 3 Satz 2 AktG dies für 
Aktien vorschreibt, die auf Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 2 
AktG zurückerworben wurden.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversamm-
lung über eine Ausnutzung dieser Ermächtigungen berichten.

Informationen zur Durchführung der 
virtuellen Hauptversammlung

Die Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen 
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmil-
derung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, 
S. 569, nachfolgend Covid-19-Gesetz) als virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten abgehalten.
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Die Hauptversammlung wird am 6. Mai 2020, ab 11:00 Uhr 
(MESZ), live in Bild und Ton in unserem Aktionärsportal unter 
https://netvote.hannover-rueck.de übertragen. Aktionäre, die 
an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen wollen, müs-
sen sich zuvor anmelden (siehe unten unter „Anmeldung 
zur virtuellen Hauptversammlung“). Die Eröffnung der 
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie 
der Vortrag des Vorstandes werden zusätzlich live in Bild 
und Ton auf der Internetseite der Hannover Rück SE unter  
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2020 
übertragen. Eine Videoaufzeichnung hiervon ist im Nachgang 
an die Hauptversammlung unter derselben Adresse abrufbar.

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt daher 
ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Voll-
machtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre

nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, 
§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 i.V.m. § 1 
Covid-19-Gesetz

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Ver-
langen einer Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 
und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 
AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 S. 4 Covid-19-Gesetz

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
(5 %) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der SE-VO 
in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für Ergänzungsverlan-
gen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erfor-
derlich. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss 
an den Vorstand gerichtet sein und der Gesellschaft unter 
der unten im Absatz „Anträge und Wahlvorschläge von Akti-
onären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG“ angegebenen 
Adresse spätestens am 21. April 2020, 24:00 Uhr (MESZ) 
zugegangen sein.
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Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden – soweit 
sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wur-
den – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes-
anzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröf-
fentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 
kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2020 
bekannt gemacht und gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktien-
gesetzes mitgeteilt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 
Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern sind bis spätestens zum 
21. April 2020, 24:00 Uhr MESZ (eingehend) ausschließ-
lich an die nachstehende Adresse zu richten:

Hannover Rück SE, z. Hd. Investor Relations (Hauptver-
sammlung)
 • postalisch: Karl-Wiechert-Allee 50, 30625 Hannover
 • per Fax: +49 511 5604-1648
 • elektronisch: hauptversammlung@hannover-re.com

Die zugänglich gemachten Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären finden Sie ausschließlich im Internet unter: 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2020.  
Liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor, finden 
Sie einen entsprechenden Vermerk im Internet.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt werden. Ord-
nungsgemäß gestellte, zulässige Gegenanträge und Wahl-
vorschläge werden in der virtuellen Hauptversammlung so 
behandelt, als seien sie in der Hauptversammlung gestellt 
worden.
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Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß  
§ 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3,  
S. 2 Covid-19-Gesetz

Ein Auskunftsrecht für Aktionäre besteht nicht. Aktionäre 
haben ausschließlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier-
für müssen sich Aktionäre zuvor anmelden (siehe unten unter 
„Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“). Ein Recht 
auf Antwort ist damit nicht verbunden. Der Vorstand entschei-
det nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er 
wie beantwortet. Der Vorstand ist nicht gehalten, alle Fragen 
zu beantworten; er kann vielmehr Fragen zusammenfassen 
und im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen aus-
wählen. Er kann dabei Aktionärsvereinigungen und institutio-
nelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. 
Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Der 
Vorstand behält sich vor, Fragen vorab auf der Internetseite 
der Gesellschaft zu beantworten.

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens zwei Tage vor der 
Versammlung, d.h. bis spätestens 4. Mai 2020, 24:00 Uhr 
(MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) unter Angabe der Aktionärs-
nummer im Wege elektronischer Kommunikation unter der 
E-Mail-Adresse hvfragen@hannover-re.com einzureichen.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fra-
gen gestellt werden.

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß 
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 des Akti-
engesetzes und § 1 des Covid-19-Gesetzes finden sich 
auch im Internet unter www.hannover-rueck.de/115095/
hauptversammlung-2020.

Hinweise zur Teilnahme

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 der Sat-
zung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens 
bis 29. April 2020, 24:00 Uhr MESZ (eingehend) am Sitz 
der Gesellschaft
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Schriftlich unter der Postadresse:
Hannover Rück SE
Aktionärsservice
Postfach 14 60
61365 Friedrichsdorf

oder per Fax unter der Nummer: 
+49 6922 2234-287

oder elektronisch unter der Internet-Adresse:
(ab dem 14. April 2020)
https://netvote.hannover-rueck.de

oder unter dem Link 
www.hannover-rueck.de/115095/ hauptversammlung-2020
 
oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse:
hannoverrueck.hv@linkmarketservices.de
 
angemeldet haben und zum Zeitpunkt der virtuellen Haupt-
versammlung für die angemeldeten Aktien im Aktienregister 
eingetragen sind.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können des-
halb über ihre Aktien nach erfolgter Anmeldung weiterhin 
frei verfügen. Eine Verfügung kann jedoch Auswirkungen auf 
die Berechtigung zur virtuellen Teilnahme und die Berechti-
gung zur Ausübung des Stimmrechts haben, da für die Teil-
nahme- und Stimmberechtigung der Aktienbestand laut Akti-
enregister zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung 
maßgeblich ist. Dieser wird dem Bestand des Aktienregisters 
am 29. April 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (= technisch maßgeb-
licher Bestandsstichtag, sogenanntes Technical Record Date) 
entsprechen, da aus abwicklungstechnischen Gründen zwi-
schen dem Ablauf der Anmeldefrist und dem Ende der virtu-
ellen Hauptversammlung, d. h. vom 29. April 2020, 24:00 Uhr 
(MESZ) bis einschließlich 6. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), 
keine Umschreibungen im Aktienregister stattfinden.

Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, so kann er 
das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur auf-
grund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 
Bevollmächtigten

Aktionäre haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmäch-
tigten, zum Beispiel einen Intermediär oder eine Aktionärs-
vereinigung, ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist für 
eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den 
Bevollmächtigten entsprechend den oben unter „Anmeldung 
zur virtuellen Hauptversammlung“ genannten Vorausset-
zungen Sorge zu tragen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform. Eine Bevollmächtigung kann per E-Mail, pos-
talisch oder per Telefax an die oben unter „Anmeldung zur 
virtuellen Hauptversammlung“ genannte Anschrift, E-Mail-
Adresse bzw. Telefax-Nummer vorgenommen werden. Bitte 
verwenden Sie hierfür das den Anmeldeunterlagen beige-
fügte Antwortformular. Außerdem steht Ihnen das Aktionärs-
portal unter https://netvote.hannover-rueck.de zur Verfügung.

Im Falle der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Akti-
onärsvereinigung oder einer sonstigen in § 135 Abs. 8 des 
Aktiengesetzes genannten Person oder Institution richten 
sich das Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevoll-
mächtigung nach besonderen Regelungen. Bitte wenden Sie 
sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende Aktio-
närsvereinigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 des Aktien-
gesetzes genannte Person oder Institution, um Näheres zu 
erfahren.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptver-
sammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von 
ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl 
oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben.

Die Gesellschaft hat gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung Frau 
Julia Hartmann, Investor Relations und Herr Rainer Filitz, 
Group Legal Services, beide Mitarbeiter der Gesellschaft, 
als Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu 
erteilen, benannt, die ebenfalls mit der Stimmabgabe bevoll-
mächtigt werden können. Die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließ-
lich auf Grundlage der vom Aktionär oder Bevollmächtigten 
erteilten Weisungen aus. Die Erteilung sowie Änderungen 
hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der 
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Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können bis 
spätestens 5. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 
Zugangs) postalisch, per E-Mail oder per Telefax an die oben 
unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ 
genannte Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-Nummer 
erfolgen, soweit Sie sich bis spätestens 29. April 2020, 
24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) angemeldet 
haben. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt 
eingegangene Erklärung Vorrang. Außerdem steht auch hier 
das Aktionärsportal unter https://netvote.hannover-rueck.de 
zur Verfügung, über das die Erteilung sowie Änderungen 
hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis unmittelbar 
vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptver-
sammlung am 6. Mai 2020 möglich sein werden.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtu-
ellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Wei-
sung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-
sprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wir bitten Sie zu beachten, dass die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch wäh-
rend der virtuellen Hauptversammlung Weisungen zu Ver-
fahrensanträgen entgegennehmen können. Ebenso wenig 
nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum 
Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungs-
beschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen 
entgegen.
 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur 
Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur 
diejenigen am Tag der virtuellen Hauptversammlung im Akti-
enregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig 
entsprechend den oben unter „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen angemel-
det sind. Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen 
hinsichtlich Ihrer Briefwahlstimmen können bis spätestens 
5. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) 
postalisch, per E-Mail oder per Telefax unter Verwendung des 
den Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars an 
die oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversamm-
lung“ genannte Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-Num-
mer erfolgen, soweit Sie sich bis spätestens 29. April 2020, 



25

24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) angemeldet 
haben. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt 
eingegangene Erklärung Vorrang. Außerdem steht auch hier 
das Aktionärsportal unter https://netvote.hannover-rueck.de 
zur Verfügung, über das eine Ausübung des Stimmrechts 
im Wege der Briefwahl bis unmittelbar vor Beginn der 
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 
6. Mai 2020 möglich sein wird.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstim-
mung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 
Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 
auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung.
 

Hinweise zum Aktionärsportal (netVote)

Als im Aktienregister der Gesellschaft eingetragener Aktio-
när können Sie über das Internet den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen 
zur Ausübung Ihres Stimmrechts erteilen sowie Ihr Stimm-
recht per Briefwahl ausüben. Detailinformationen hierzu ent-
nehmen Sie bitte dem beigefügten Antwortformular sowie 
unserer Website unter: www.hannover-rueck.de/115095/
hauptversammlung-2020.

Widerspruch gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung

Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 des Aktiengesetzes 
i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Covid-19-Gesetzes kann 
von Aktionären oder Bevollmächtigten, die das Stimmrecht 
ausgeübt haben, von Beginn der virtuellen Hauptversamm-
lung bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 
6. Mai 2020 unter Angabe der Aktionärsnummer im Wege 
elektronischer Kommunikation unter der E-Mail-Adresse 
hauptversammlung@hannover-re.com erklärt werden.

Hinweis zur Aktionärshotline für Aktionäre 
und Banken

Bei Fragen zu unserer virtuellen Hauptversammlung kön-
nen sich die Aktionäre und Intermediäre per E-Mail an  
hannoverrueck.hv@linkmarketservices.de wenden. Zusätzlich 
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steht Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 8:00  Uhr 
und 17:00  Uhr die Aktionärshotline unter der Telefon-
nummer 0800 0004 525 aus Deutschland (kostenlos) oder  
+49 6196 8870-706 aus dem Ausland zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter:
www.hannover-ueck.de/115095/hauptversammlung-2020

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Die Gesamtzahl der Aktien im Zeitpunkt der Einberufung 
beträgt 120.597.134 Stück. Die Gesamtzahl der Stimmrechte 
im Zeitpunkt der Einberufung beträgt 120.597.134.

Bereitstellung von Informationen

Die Informationen nach § 124a AktG, insbesondere die Unter-
lagen nach § 175 Abs. 2 Sätze 1 und 3 AktG, sind über fol-
gende Internetseite zugänglich:
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2020

Datenschutzerklärung für Aktionäre  
der Hannover Rück SE

Unsere vollständige Datenschutzerklärung für Aktionäre  
ist über folgende Internetseite zugänglich: https://www.hannover- 
rueck.de/datenschutz. Sie können diese Informationen auch 
postalisch anfordern. Unseren Datenschutzbeauftragten  
erreichen Sie unter unser Postadresse mit dem Zusatz „der 
Datenschutzbeauftragte“ oder per E-Mail unter datenschutz@
hannover-re.com.

Welche personenbezogenen Daten verarbeitet die 
Hannover Rück SE und woher stammen Sie?
Wir verarbeiten Name, Geburtsdatum, Postanschrift, elek-
tronische Adresse sowie Stückzahl bzw. Aktionärsnummer 
unserer Aktionäre. Diese Daten sind bei Namensaktien in  
das Aktienregister einzutragen und werden uns von der  
Clearstream Banking AG übermittelt.

Für welche Zwecke verarbeitet die Hannover Rück SE Ihre 
personenbezogenen Daten?
Eine Verarbeitung findet im Zusammenhang mit den im Akti-
engesetz vorgesehenen Zwecken statt (insb. Führung und 
Verwaltung des Aktienregisters, Organisation und Abwicklung 
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der Hauptversammlung sowie Kommunikation mit unseren 
Aktionären). Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO in Verbindung mit dem Aktiengesetz. Zudem 
werden Ihre Daten auch aufgrund gesetzlicher Verpflichtun-
gen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder gesetzli-
cher Aufbewahrungspflichten verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO). In Einzelfällen verarbeitet die Hannover Rück Ihre 
Daten auch zur Wahrung eigener berechtigten Interessen 
nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, z.B. zu statistischen Zwecken, 
insb. zur Entwicklung der Aktionärsstruktur. Soweit Sie unser 
Aktionärsportal nutzen, verarbeiten wir Ihre Daten mit Ihrer 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. Profiling oder 
die Durchführung automatisierter Einzelfallentscheidungen 
finden nicht statt.

An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre 
personenbezogenen Daten ggf. weiter?
Wir übermitteln personenbezogene Daten an folgende Kate-
gorien von Empfängern: Aktienregister-, Hauptversamm-
lungs-, IT-, Druck- und Versand-Dienstleister. Darüber hin-
aus können Ihre Daten an auskunftsberechtigte Behörden 
übermittelt werden.

Findet eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein 
Drittland statt?
Eine Verarbeitung Ihrer Daten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums erfolgt nur, soweit dem jeweiligen Drittland 
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzni-
veau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutz-
garantien gem. den Art. 44-49 DSGVO vorhanden sind.

Welche Datenschutzrechte haben Sie?
Ihnen stehen folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffen-
den Daten gegen uns zu:
 • Recht auf Auskunft
 • Recht auf Berichtigung oder Löschung
 •  Recht auf Einschränkung der und/oder Widerspruch 

gegen die Verarbeitung
 • Recht auf Datenübertragbarkeit
 • Recht auf Widerruf der Einwilligung

Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei der Landesbe-
auftragten für Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5,  
30159 Hannover, als zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde.

Hannover, im April 2020

Hannover Rück
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